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§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt fiir elektrische Anlagen und Betriebsmittel.

(2) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt auch fiir nicht elektrotechnische Arbeiten in der
Ndhe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel.

DA zu § 1Abs. 2:

Zu den nicht elektrotechnischen Arbeiten zdhlen z.B. das Errichten von Bauwerken in der Nahe
von Freileitungen und Kabelanlagen sowie Anndherungen bei anderen Arbeiten, wie Bau-, Mon-
tage-, Transport-, Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten.

§ 2 Begriffe

(1) Elektrische Betriebsmittel im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind alle Gegen-
stdnde, die als Ganzes oder in einzelnen Teilen dem Anwenden elektrischer Energie (z. B. Ge-
genstdnde zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, Umsetzen und Verbrau-
chen) oder dem Ubertragen, Verteilen und Verarbeiten von Informationen (z. B. Gegenstidnde
der Fernmelde- und Informationstechnik) dienen. Den elektrischen Betriebsmitteln werden
gleichgesetzt Schutz- und Hilfsmittel, soweit an diese Anforderungen hinsichtlich der elekt-
rischen Sicherheit gestellt werden. Elektrische Anlagen werden durch Zusammenschluss elek-
trischer Betriebsmittel gebildet.

(2) Elektrotechnische Regeln im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind die allgemein
anerkannten Regeln der Elektrotechnik, die in den VDE-Bestimmungen enthalten sind, auf die
die Berufsgenossenschaft in ihrem Mitteilungsblatt verwiesen hat. Eine elektrotechnische
Regel gilt als eingehalten, wenn eine ebenso wirksame andere MaBnahme getroffen wird; der
Berufsgenossenschaft ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die MaBnahme ebenso wirksam
ist.

(3) Als Elektrofachkraft im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift gilt, wer aufgrund seiner
fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschldagigen Bestim-
mungen die ihm {ibertragenen Arbeiten beurteilen und mégliche Gefahren erkennen kann.

DA zu § 2 Abs. 2:

Die Berufsgenossenschaft verweist in ihrem Mitteilungsblatt auf die im Anhang 3 aufgefiihrten
elektrotechnischen Regeln in der jeweils giiltigen Fassung.
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DA zu § 2 Abs. 3:

Die fachliche Qualifikation als Elektrofachkraft wird im Regelfall durch den erfolgreichen Ab-
schluss einer Ausbildung, z. B. als Elektroingenieur, Elektrotechniker, Elektromeister, Elektro-
geselle, nachgewiesen. Sie kann auch durch eine mehrjahrige Tatigkeit mit Ausbildung in The-
orie und Praxis nach Uberpriifung durch eine Elektrofachkraft nachgewiesen werden. Der
Nachweis ist zu dokumentieren.

Sollen Mitarbeiter, die die obigen Voraussetzungen nicht erfiillen, fiir festgelegte Tatigkeiten,
z.B. nach § 5 Handwerksordnung, bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung von elektrischen
Betriebsmitteln eingesetzt werden, kdnnen diese durch eine entsprechende Ausbildung eine
Qualifikation als ,,Elektrofachkraft fiir festgelegte Tatigkeiten* erreichen. Diese Qualifikation
wird nicht als Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zur Erteilung der Aus-
tibungsberechtigung geméf} § 7a Handwerksordnung angesehen.

Festgelegte Tatigkeiten sind gleichartige, sich wiederholende Arbeiten an Betriebsmitteln, die
vom Unternehmer in einer Arbeitsanweisung beschrieben sind. In eigener Fachverantwortung
diirfen nur solche festgelegten Tdtigkeiten ausgefiihrt werden, fiir die die Ausbildung nachge-
wiesen ist.

Diese festgelegten Tdtigkeiten diirfen nurin Anlagen mit Nennspannungen bis 1000 V AC bzw.
1500 V DC und grundsdtzlich nur im freigeschalteten Zustand durchgefiihrt werden. Unter
Spannung sind Fehlersuche und Feststellen der Spannungsfreiheit erlaubt.

Die Ausbildung muss Theorie und Praxis umfassen. Die theoretische Ausbildung kann inner-
betrieblich oder auRerbetrieblich in Absprache mit dem Unternehmer erfolgen. In der theore-
tischen Aushildung miissen, zugeschnitten auf die festgelegten Tatigkeiten, die Kenntnisse der
Elektrotechnik, die fiir das sichere und fachgerechte Durchfiihren dieser Tatigkeiten erforderlich
sind, vermittelt werden.

Die praktische Ausbildung muss an den infrage kommenden Betriebsmitteln durchgefiihrt wer-
den. Sie muss die Fertigkeiten vermitteln, mit denen die in der theoretischen Ausbildung er-
worbenen Kenntnisse fiir die festgelegten Tatigkeiten sicher angewendet werden kdnnen.

Die Aushildungsdauer muss ausreichend bemessen sein. Je nach Umfang der festgelegten Ta-
tigkeiten kann eine Ausbildung iiber mehrere Monate erforderlich sein.

Die Ausbildung entbindet den Unternehmer nicht von seiner Fiihrungsverantwortung. In jedem
Fall hat er zu priifen, ob die in der vorstehend genannten Ausbildung erworbenen Kenntnisse
und Fertigkeiten fiir die festgelegten Tatigkeiten ausreichend sind.
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§ 3 Grundsatze

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur
von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektro-
technischen Regeln entsprechend errichtet, gedndert und instand gehalten werden. Der Un-
ternehmer hat ferner dafiir zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den
elektrotechnischen Regeln entsprechend betrieben werden.

(2) Ist bei einer elektrischen Anlage oder einem elektrischen Betriebsmittel ein Mangel
festgestellt worden, d. h. entsprechen sie nicht oder nicht mehr den elektrotechnischen Re-
geln, so hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass der Mangel unverziiglich behoben wird
und, falls bis dahin eine dringende Gefahr besteht, dafiir zu sorgen, dass die elektrische An-
lage oder das elektrische Betriebsmittel im mangelhaften Zustand nicht verwendet werden.

DAzu § 3 Abs. 1:

Leitung und Aufsicht durch eine Elektrofachkraft sind alle Tatigkeiten, die erforderlich sind,
damit Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln von Personen, die nicht die
Kenntnisse und Erfahrungen einer Elektrofachkraft haben, sachgerecht und sicher durchgefiihrt
werden konnen.

Die Forderung ,,unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft“ bedeutet die Wahrnehmung
von Fiihrungs- und Fachverantwortung, insbesondere:

o das Uberwachen der ordnungsgemafen Errichtung, Anderung und Instandhaltung elektri-
scher Anlagen und Betriebsmittel,

¢ das Anordnen, Durchfiihren und Kontrollieren der zur jeweiligen Arbeit erforderlichen Si-
cherheitsmafinahmen, einschlieBlich des Bereitstellens von Sicherheitseinrichtungen,

e das Unterrichten elektrotechnisch unterwiesener Personen,

e das Unterweisen von elektrotechnischen Laien iiber sicherheitsgerechtes Verhalten, erfor-
derlichenfalls das Einweisen,

e das Uberwachen, erforderlichenfalls das Beaufsichtigen der Arbeiten und der Arbeitskrafte,
z. B. bei nicht elektrotechnischen Arbeiten in der Nahe unter Spannung stehender Teile.

Das Betreiben umfasst alle Tatigkeiten (Bedienen und Arbeiten) an und in elektrischen Anlagen
sowie an und mit elektrischen Betriebsmitteln. Zum Instandhalten (siehe DIN 31051) gehoren
die Inspektion (Kontrolle), die Wartung und die Instandsetzung.
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DA zu § 3 Abs. 2:

Im Allgemeinen liegt ein Mangel nicht vor, wenn beim Erscheinen neuer elektrotechnischer
Regeln an neue Anlagen oder Betriebsmittel andere Anforderungen gestellt werden.

Die Berufsgenossenschaft verweist in ihrem Mitteilungsblatt auf die im Anhang 1 aufgefiihrten
Anpassungen vorhandener elektrischer Anlagen und Betriebsmittel an elektrotechnische Re-
geln.

§ 4 Grundsétze beim Fehlen elektrotechnischer Regeln

(1) Soweit hinsichtlich bestimmter elektrischer Anlagen und Betriebsmittel keine oder zur
Abwendung neuer oder bislang nicht festgestellter Gefahren nur unzureichende elektrotech-
nische Regeln bestehen, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass die Bestimmungen der
nachstehenden Absétze eingehalten werden.

(2) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel miissen sich in sicherem Zustand befinden und
sind in diesem Zustand zu erhalten.

(3) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel diirfen nur benutzt werden, wenn sie den be-
trieblichen und ortlichen Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf Betriebsart und Umge-
bungseinfliisse geniigen.

(4) Die aktiven Teile elektrischer Anlagen und Betriebsmittel miissen entsprechend ihrer
Spannung, Frequenz, Verwendungsart und ihrem Betriebsort durch Isolierung, Lage, Anord-
nung oder fest angebrachte Einrichtungen gegen direktes Beriihren geschiitzt sein.

(5) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel miissen so beschaffen sein, dass bei Arbeiten
und Handhabungen, bei denen aus zwingenden Griinden der Schutz gegen direktes Beriihren
nach Absatz 4 aufgehoben oder unwirksam gemacht werden muss,

e der spannungsfreie Zustand der aktiven Teile hergestellt und sichergestellt werden
kann oder

e die aktiven Teile unter Beriicksichtigung von Spannung, Frequenz, Verwendungsart
und Betriebsort durch zusédtzliche MaBnahmen gegen direktes Beriihren geschiitzt
werden kdnnen.

(6) Bei elektrischen Betriebsmitteln, die in Bereichen bedient werden miissen, wo allgemein
ein vollstandiger Schutz gegen direktes Beriihren nicht gefordert wird oder nicht moglich ist,
muss bei benachbarten aktiven Teilen mindestens ein teilweiser Schutz gegen direktes Be-
riihren vorhanden sein.

(7) Die Durchfiihrung der MaBnahmen nach Absatz 5 muss ohne eine Gefdhrdung, z. B.
durch Kdrperdurchstromung oder durch Lichtbogenbildung, méglich sein.
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(8) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel miissen entsprechend ihrer Spannung, Frequenz,
Verwendungsart und ihrem Betriebsort Schutz bei indirektem Beriihren aufweisen, so dass
auch im Fall eines Fehlers in der elektrischen Anlage oder in dem elektrischen Betriebsmittel
Schutz gegen gefdhrliche Beriihrungsspannungen vorhanden ist.

DA zu § 4 Abs. 2:

Der sichere Zustand ist vorhanden, wenn elektrische Anlagen und Betriebsmittel so beschaffen
sind, dass von ihnen bei ordnungsgemaBem Bedienen und bestimmungsgemafBerVerwendung
weder eine unmittelbare (z. B. gefdhrliche Beriihrungsspannung) noch eine mittelbare (z. B.
durch Strahlung, Explosion, Larm) Gefahr fiir den Menschen ausgehen kann.

Der geforderte sichere Zustand umfasst auch den notwendigen Schutz gegen zu erwartende
dufBere Einwirkungen (z. B. mechanische Einwirkungen, Feuchtigkeit, Eindringen von Fremd-
korpern).

DA zu § 4 Abs. 3:

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel kénnen in ihrer Funktion und Sicherheit durch Umge-
bungseinwirkungen (z. B. Staub, Feuchtigkeit, Warme, mechanische Beanspruchung) nachtei-
lig beeinflusst werden. Daher sind sowohl die einzelnen Betriebsmittel als auch die gesamte
Anlage so auszuwahlen und zu gestalten, dass ein ausreichender Schutz gegen diese Einwir-
kungen tiber die tiblicherweise zu erwartende Lebensdauer gewdhrleistet ist. Hierzu zahlen
unteranderem die Wahl der Schutzart, der Schutzklasse, der Isolationsklasse sowie der Kriech-
und Luftstrecken. Bei der Wahl sind in jedem Fall die speziellen Einsatzbedingungen zu beriick-
sichtigen, z. B. auf Baustellen oder in aggressiver Umgebung.

DA zu § 4 Abs. 5:

Als zusatzliche Manahmen, die bei der Aufhebung des betriebsmafigen Schutzes gegen di-
rektes Beriihren anzuwenden sind, gelten z. B. das Abdecken oder Abschranken.

DA zu § 4 Abs. 6:

Ein vollstéandiger Schutz gegen direktes Beriihren ist haufig die einfachste und in jedem Fall die
wirkungsvollste Schutzmafinahme. Dies gilt vor allem fiir Betriebsmittel, die fiir betriebsmafi-
ge Vorgdnge bedient werden miissen, aber auch an und in der Ndhe von Betriebsmitteln, zu
denen nur Elektrofachkréfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen Zutritt oder Zugriff
haben.

In Bereichen, die nur mindestens elektrotechnisch unterwiesenen Personen zuganglich sind,
genligt bei Betriebsmitteln, die nicht betriebsmafig, sondern nur zum Wiederherstellen des
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Soll-Zustandes bedient werden, z. B. Einstellen oder Entsperren eines Relais, Auswechseln von
Meldelampen oder Schraubsicherungen, bei Nennspannungen bis 1000 V ein teilweiser Schutz
gegen direktes Beriihren, z. B. Abdeckung, nach DIN EN 50274/VDE 0660-514 ,,Niederspan-
nungs-Schaltgeratekombinationen — Schutz gegen elektrischen Schlag — Schutz gegen unab-
sichtliches direktes Beriihren gefdhrlicher aktiver Teile“. Solche Abdeckungen erfiillen ihren
Zweck, wenn sie gegen unbeabsichtigtes Verschieben oder Entfernen gesichert sind oder nur
mit Werkzeug oder Schliissel entfernt werden kdnnen.

DAzu § 4 Abs. 7:
Diese Forderung ist z. B. erfiillt, wenn
+ die Anlage oder Abschnitte der Anlage freigeschaltet werden kénnen,

o die erforderlichen Hilfsmittel und Einrichtungen zum Sichern gegen Wiedereinschalten so-
wie ein Verbotszeichen mit der Aussage ,,Nicht schalten“ und erforderlichenfalls der zusétz-
lichen Aussage ,,Es wird gearbeitet/Ort .../Entfernen des Schildes nur durch ...“ oder bei
ferngesteuerten Anlagen entsprechende Einrichtungen vorhanden sind und angebracht wer-
den konnen,

* am freigeschalteten Anlageteil das Feststellen der Spannungsfreiheit méglich ist,

¢ die Anlageteile, soweit erforderlich, mit Einrichtungen zum Erden und Kurzschlief3en, z. B.
Erdungsschalter, Erdungswagen, Anschlief3stellen, ausgeriistet sind oder Einrichtungen zum
Erden und KurzschlieBen, z. B. Seile oder Schienen, mit ausreichendem Querschnitt, vor-
handen sind und angebracht werden kénnen

und

o Hilfsmittel zum Abdecken und Abschranken (z. B. Abdecktiicher, isolierende Schutzplatten)
vorhanden sind.

In Anlagen mit Nennspannungen tiber 1kV miissen zum Freischalten die erforderlichen Trenn-
strecken hergestellt werden kénnen.

Einrichtungen zum Sichern gegen Wiedereinschalten sind z. B. ein- oder mehrfach verschlief-
bare Schalter, Schalterabdeckungen, Steckkappen fiir Schalter, abnehmbare Schalthebel,
Blindeinsatze fiir Schraubsicherungen, Absperr- und Entliiftungseinrichtungen fiir Druckluft,
Mittel zum Unwirksammachen der Federkraft, Mittel zum Unterbrechen der Hilfsspannung.

Bei ferngesteuerten Anlagen miissen Kennzeichnungen, Hinweise und Anweisungen so gestal-
tet sein, dass der Schaltzustand der Anlage und die Zustandigkeiten und Moglichkeiten fiir eine
Schaltung, z. B. von der zentralen Fernsteuerstelle aus, eindeutig erkennbar sind.

Einschiebbare isolierende Schutzplatten werden im Allgemeinen nur in Fiihrungsschienen si-
cher gehalten.



|\ DGUV Vorschrift 3

§ 5 Priifungen

(1) DerUnternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
aufihren ordnungsgemafien Zustand gepriift werden

1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Anderung oder Instandsetzung vor
der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Auf-
sicht einer Elektrofachkraft

und
2. in bestimmten Zeitabstanden.

Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mdngel, mit denen gerechnet werden
muss, rechtzeitig festgestellt werden.

(2) Bei der Priifung sind die sich hierauf beziehenden elektrotechnischen Regeln zu be-
achten.

(3) AufVerlangen der Berufsgenossenschaft ist ein Priifbuch mit bestimmten Eintragungen
zu fiihren.

(4) Die Priifung vor der ersten Inbetriebnahme nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn
dem Unternehmer vom Hersteller oder Errichter bestatigt wird, dass die elektrischen Anlagen
und Betriebsmittel den Bestimmungen dieser Unfallverhiitungsvorschrift entsprechend
beschaffen sind.

DA zu § 5 Abs. 1Nr. 1:

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel diirfen nur in ordnungsgemafiem Zustand in Betrieb
genommen werden und miissen in diesem Zustand erhalten werden.

Diese Forderung ist z. B. erfiillt, wenn vor Inbetriebnahme, nach Anderung oder Instandsetzung
(Erstpriifung) sichergestellt wird, dass die Anforderungen der elektrotechnischen Regeln ein-
gehalten werden. Hierzu sind Priifungen nach Art und Umfang der in den elektrotechnischen
Regeln festgelegten MaBnahmen durchzufiihren. Nur unter bestimmten Voraussetzungen diir-
fen Erstpriifungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel entfallen (siehe Durchfiihrungsan-
weisungen zu § 5 Abs. 4).
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DA zu § 5 Abs. 1Nr. 2:

Zur Erhaltung des ordnungsgemafien Zustandes sind elektrische Anlagen und Betriebsmittel
wiederholt zu priifen.

Anhand der folgenden Tabellen konnen Priiffristen festgelegt werden, wenn die elektrischen
Anlagen und Betriebsmittel normalen Beanspruchungen durch Umgebungstemperatur, Staub,
Feuchtigkeit oder dergleichen ausgesetzt sind. Dabei wird unterschieden zwischen ortsverén-
derlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln und stationdren und nicht stationdren
Anlagen.

Ortsverdnderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die wahrend des Betriebes bewegt
werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden kénnen, wahrend sie an
den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind (siehe auch Abschnitte 2.7.4 und 2.7.5 DIN VDE
0100-200).

Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel,
die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so grof} ist, dass sie nicht leicht bewegt
werden konnen. Dazu gehdren auch elektrische Betriebsmittel, die voriibergehend fest ange-
bracht sind und tiber bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden (siehe auch Abschnit-
te 2.7.6 und 2.7.7 DIN VDE 0100-200).

Stationdre Anlagen sind solche, die mit ihrer Umgebung fest verbunden sind, z. B. Installatio-
nen in Gebduden, Baustellenwagen, Containern und auf Fahrzeugen.

Nicht stationdre Anlagen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie entsprechend ihrem bestim-
mungsgemaBen Gebrauch nach dem Einsatz wieder abgebaut (zerlegt) und am neuen Einsatz-
ort wieder aufgebaut (zusammengeschaltet) werden. Hierzu gehéren z. B. Anlagen auf Bau- und
Montagestellen, fliegende Bauten.

Die Verantwortung fiir die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Priifungen obliegt einer Elektro-
fachkraft.

Stehen fiir die Mess- und Priifaufgaben geeignete Mess- und Priifgerate zur Verfligung, diirfen
auch elektrotechnisch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
prifen.
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Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Fiir ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind die Forderungen hinsichtlich Priiffrist
und Priifer erfiillt, wenn die in Tabelle 1A genannten Festlegungen eingehalten werden.

Die Forderungen sind fiir ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel z. B. auch erfiillt,
wenn diese von einer Elektrofachkraft standig liberwacht werden.

Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als standig iberwacht, wenn sie kon-
tinuierlich

* von Elektrofachkréften instand gehalten
und

e durch messtechnische MaBnahmen im Rahmen des Betreibens (z. B. Uberwachen des Iso-
lationswiderstandes) gepriift werden.

Die sténdige Uberwachung als Ersatz fiir die Wiederholungspriifung gilt nicht fiir die elektri-
schen Betriebsmittel der Tabellen 1B und 1 C.

Anlage/Betriebsmittel Priiffrist Art der Priifung Priifer
Elektrische Anlagen und ortsfeste 4 Jahre auf ordnungsge- Elektrofachkraft
Betriebsmittel méafen Zustand

Elektrische Anlagen und ortsfeste 1Jahr auf ordnungsge- Elektrofachkraft
elektrische Betriebsmittel in ,,Betriebs- méafien Zustand

statten, Raumen und Anlagen beson-
derer Art“ (DIN VDE 0100-700 ff)

Schutzmanahmen mit Fehlerstrom- 1Monat auf Wirksamkeit Elektrofachkraft oder
Schutzeinrichtungen in nicht statio- elektrotechnisch unter-
ndren Anlagen wiesene Person bei

Verwendung geeigneter
Mess- und Priifgerdte

Fehlerstrom-, Differenzstrom- und auf einwandfreie Benutzer
Fehlerspannungs-Schutzschalter Funktion durch

e in stationdren Anlagen 6 Monate Betdtigen der

 in nicht stationdren Anlagen arbeitstdglich | Priifeinrichtung

Tabelle 1A: Wiederholungspriifungen ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

10
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Tabelle 1B enthélt Richtwerte fiir Priiffristen. Als Maf3, ob die Priiffristen ausreichend bemessen
werden, gilt die bei den Priifungen in bestimmten Betriebsbereichen festgestellte Quote von
Betriebsmitteln, die Abweichungen von den Grenzwerten aufweist (Fehlerquote). Betrdgt die
Fehlerquote hochstens 2 Prozent, kann die Priffrist als ausreichend angesehen werden.

Die Verantwortung fiir die ordnungsgemafie Durchfiihrung der Priifung ortsveranderlicher elek-
trischer Betriebsmittel darf auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person tibernehmen, wenn
geeignete Mess- und Priifgerdte verwendet werden.

Anlage/Betriebsmittel Priiffrist Art der Priifung | Priifer
Richt und Maximalwerte

Ortsverdnderliche elektrische
Betriebsmittel (soweit benutzt)

Verlangerungs- und Gerate-
anschlussleitungen mit
Steckvorrichtungen

Anschlussleitungen mit Stecker

Bewegliche Leitungen mit
Stecker und Festanschluss

Richtwert 6 Monate,

auf Baustellen 3 Mona-
te*). Wird bei den Prii-
fungen eine Fehlerquote
<2 Prozent erreicht,
kann die Priffrist ent-
sprechend verlangert
werden.

Maximalwerte: Auf Bau-
stellen, in Fertigungs-
statten und Werkstatten
oder unter dhnlichen
Bedingungen ein Jahr,
in Biiros oder unter ahn-
lichen Bedingungen
zwei Jahre.

auf ordnungsge-
mafen Zustand

Elektrofachkraft,
bei Verwendung
geeigneter Mess-
und Priifgerdte auch
elektrotechnisch
unterwiesene Person

*) Konkretisierung siehe BG-Information ,,Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmit-
tel auf Bau- und Montagestellen“ (BGI 608)

Tabelle 1B: Wiederholungspriifungen ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel

1
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Schutz- und Hilfsmittel

Die Priiffristen fiir Schutz- und Hilfsmittel zum sicheren Arbeiten in elektrischen Anlagen und
personliche Schutzausriistungen sind in Tabelle 1 C angegeben.

Isolierende Schutzbekleidung vor jeder Benutzung auf augenfillige Benutzer
(soweit benutzt) Mingel
12 Monate auf Einhaltung der | Elektrofachkraft
in den elektrotech-
6 Monate fiirisolierende | nischen Regeln
Handschuhe vorgegebenen
Grenzwerte
Isolierte Werkzeuge, Kabel- vor jeder Benutzung auf auBerlich er- Benutzer
schneidgerdte; isolierende kennbare Schdden
Schutzvorrichtungen sowie und Méangel
Betdtigungs- und Erdungs-
stangen
Spannungspriifer, Phasen- vor jeder Benutzung auf einwandfreie Benutzer
vergleicher Funktion
Spannungspriifer, Phasenver- 6 Jahre auf Einhaltung der | Elektrofachkraft
gleicher und Spannungspriif- in den
systeme (kapazitive Anzeige- elektrotechnischen
systeme) fiir Nennspannungen Regeln vorgege-
tiber 1kV benen Grenzwerte

Tabelle 1C: Prifungen fiir Schutz- und Hilfsmittel

DA zu § 5 Abs. 4:

Die Bestdtigung des Herstellers oder Errichters bezieht sich auf betriebsfertig installierte oder
angeschlossene Anlagen, Betriebsmittel und Ausriistungen. Sie kann in der Regel nur vom Er-
richter abgegeben werden, da nur er die fiir den sicheren Einsatz der Anlage mafigebenden
Umgebungs- und Einsatzbedingungen kennt.

Zu unterscheiden von der hier geforderten Bestatigung ist die Lieferbestdtigung des Herstellers
oder Lieferers bei der Lieferung von anschlussfertigen elektrischen Betriebsmitteln. Fiir diese
Lieferbestdtigung reicht es aus, wenn der Hersteller oder Lieferer auf Verlangen nachweist, dass
der gelieferte Gegenstand den Verordnungen zum Gerdte- und Produktsicherheitsgesetz ent-
spricht, z. B. durch eine Konformitdtserkldrung, in der die Einhaltung der einschldgigen elek-
trotechnischen Regeln bestatigt wird.
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§ 6 Arbeiten an aktiven Teilen

(1) An unter Spannung stehenden aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
darf, abgesehen von den Festlegungen in § 8, nicht gearbeitet werden.

(2) VorBeginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel muss
der spannungsfreie Zustand hergestellt und fiir die Dauer der Arbeiten sichergestellt wer-
den.

(3) Absatz 2 gilt auch fiir benachbarte aktive Teile der elektrischen Anlage oder des elekt-
rischen Betriebsmittels, wenn diese

e nicht gegen direktes Beriihren geschiitzt sind oder

e nicht fiir die Dauer der Arbeiten unter Beriicksichtigung von Spannung, Frequenz,
Verwendungsart und Betriebsort durch Abdecken oder Abschranken gegen direktes
Beriihren geschiitzt worden sind.

(4) Absatz 2 giltauch fiir das Bedienen elektrischer Betriebsmittel, die aktiven unter Span-
nung stehenden Teilen benachbart sind, wenn diese nicht gegen direktes Beriihren geschiitzt
sind.

DA zu § 6 Abs. 1:

Bei Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen, deren spannungsfreier Zustand fiir die
Dauer der Arbeiten nicht hergestellt und sichergestellt ist (Arbeiten unter Spannung), sowie
beim Arbeiten in der Ndhe unter Spannung stehender aktiver Teile geméaf} § 7 kann es sich um
gefdhrliche Arbeiten im Sinne des § 8 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundséatze der Praven-
tion“ (BGV A1) sowie des § 22 Abs. 1 Nr. 3 des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) han-
deln.

§ 22 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) lautet:
(Auszug)
,»§ 22 Gefdhrliche Arbeiten
(1) Jugendliche diirfen nicht beschéftigt werden
T .
2. .,

3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass
Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitshewusstseins oder mangelnder Erfahrung
nicht erkennen oder nicht abwenden kdnnen,

4. ..,
13
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(2) Absatz 1Nr. 3 bis 7 gilt nicht fiir die Beschéftigung Jugendlicher, soweit
1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist,
2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewahrleistet ist und
3. ...

3)...«

DA zu § 6 Abs. 2:

Das Arbeiten in spannungsfreiem Zustand setzt voraus, dass die betroffenen Anlagenteile fest-
gelegt und die Beschéftigten entsprechend auf den zuldssigen Arbeitsbereich hingewiesen
werden. Dazu gehdrt die Kennzeichnung der Arbeitsstelle bzw. des Arbeitsbereiches und, falls
erforderlich, des Weges zur Arbeitsstelle innerhalb der elektrischen Anlage.

Das Herstellen des spannungsfreien Zustandes vor Beginn der Arbeiten und dessen Sicherstel-
len an der Arbeitsstelle fiir die Dauer der Arbeiten geschieht unter Beachtung der nachfolgen-
den fiinf Sicherheitsregeln, deren Anwendung der Regelfall sein muss:

e Freischalten,

e gegen Wiedereinschalten sichern,

¢ Spannungsfreiheit feststellen,

e Erden und Kurzschlielen,

¢ benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Die unter besonderer Beriicksichtigung der betrieblichen und &rtlichen Verhéltnisse, z. B. bei
Hoch- oder Niederspannungs-Freileitungen, -Kabel oder -Schaltanlagen, durchzufiihrenden
Mafinahmen sind im Einzelnen in den elektrotechnischen Regeln (siehe Anhang 3) festge-
legt.

Bei Arbeiten mit Kabelbeschussgeraten oder Kabelschneidgerdten kann nach dem BeschieBen
bzw. Schneiden eines Kabels am Gerdt im ungiinstigsten Fall Spannung anstehen. Diese Span-
nung ist mit herkdommlichen, fiir die Nennspannung der Anlage bemessenen Spannungspriifern,
haufig nicht feststellbar. Daher ist durch geeignete organisatorische MaRnahmen, z. B. Riick-
frage bei der Netz fiihrenden Stelle, vor der Freigabe der Arbeit méglichst eindeutig zu klaren,
ob am Kabelbeschuss- oder Kabelschneidgerat Spannung anstehen kann.

14
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DA zu § 6 Abs. 3:

Sind in der Ndhe der Arbeitsstelle Anlagenteile nicht freigeschaltet, miissen vor Arbeitsbeginn
SicherheitsmaBnahmen wie beim Arbeiten in der Ndhe unter Spannung stehender Teile getrof-
fen werden (siehe Durchfithrungsanweisungen zu § 7).

§ 7 Arbeiten in der Ndhe aktiver Teile

In der Ndhe aktiver Teile elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, die nicht gegen direktes
Beriihren geschiitzt sind, darf, abgesehen von den Festlegungen in § 8, nur gearbeitet werden,
wenn

e deren spannungsfreier Zustand hergestellt und fiir die Dauer der Arbeiten sicherge-
stellt ist oder

e die aktiven Teile fiir die Dauer der Arbeiten, insbesondere unter Beriicksichtigung
von Spannung, Betriebsort, Art der Arbeit und der verwendeten Arbeitsmittel, durch
Abdecken oder Abschranken geschiitzt worden sind oder

e beiVerzicht aufvorstehende Malnahmen die zuldssigen Anndherungen nicht unter-
schritten werden.

DAzu§7:

Arbeiten in der Ndhe unter Spannung stehender Teile sind Tatigkeiten aller Art, bei denen eine
Person mit Kérperteilen oder Gegenstdnden die Schutzabstdnde nach Tabelle 4 von unter Span-
nung stehenden Teilen, gegen deren direktes Beriihren kein vollstandiger Schutz besteht, un-
terschreiten kann, ohne unter Spannung stehende Teile zu beriihren oder bei Nennspannungen
tiber1kV die Gefahrenzone zu erreichen.

Die Forderung hinsichtlich des Schutzes durch Abdecken oder Abschranken ist erfiillt,

¢ bei Nennspannungen bis 1000 V, wenn aktive Teile isolierend abgedeckt oder umhiillt wer-
den, so dass mindestens teilweiser Schutz gegen direktes Beriihren erreicht wird;

¢ beiNennspannungen tiber 1kV, wenn aktive Teile abgedeckt oder abgeschrankt werden. Es
muss sichergestellt sein, dass die in Tabelle 2 angegebene Grenze der Gefahrenzone D, nicht
erreicht werden kann. Die Grenze der Gefahrenzone ist der Mindestabstand in Luft. Ein Er-
reichen der duf3eren Grenze der Gefahrenzone ist mit einer Beriihrung des unter Spannung
stehenden Teiles gleichzusetzen.
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Netz-Nennspannung U, AuBere Grenze der Gefahrenzone D," Bemessungs-Steh-Blitz-/
(Effektivwert) (Abstand in Luft) mm SchaltstoBspannung
kv Ui, (Scheitelwert)
Innenraumanlage | Freiluftanlage kV

1 keine Beriihrung 4

3 60 120 40

6 90 120 60

10 120 150 75

15 160 95

20 220 125

30 320 170

36 380 200

45 480 250

66 630 325

70 750 380

110 1100 550

132 1300 650
150 1500 750
220 2100 1050
275 2400 850
380 2900/3400 950/1050
480 4100 1175
700 6400 1550

» Werte D, sind fiir die hochste Bemessungs-Stehstospannung (Blitz- oder SchaltstoRspannung) an-
gegeben; weitere Werte fiir niedrigere Bemessungsspannungen siehe DIN VDE 0101

Tabelle 2: Gefahrenzone D,, abhéngig von der Nennspannung (DIN VDE 0105-100)

Schutzeinrichtungen miissen mechanisch ausreichend fest bemessen sein. Bei Einengung der
Gefahrenzone durch Schutzeinrichtungen (z. B. Trennwande, isolierende Schutzplatten) ist die
elektrische Festigkeit zu beachten.

Die Forderung hinsichtlich der zuldssigen Anndherungen (Schutz durch Abstand) ist z. B. erfiillt,
wenn sichergestellt ist, dass

¢ beiNennspannungen bis 1000 V unter Spannung stehende aktive Teile nicht beriihrt werden
konnen,

¢ bei Nennspannungen {iber 1kV die Grenze der Gefahrenzone nach Tabelle 2 nicht erreicht
werden kann,

e bei bestimmten elektrotechnischen Arbeiten die Schutzabstande nach Tabelle 3 nicht un-
terschritten werden.
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Netz-Nennspannung U, Schutzabstand
(Effektivwert) (Abstand in Luft von ungeschiitzten,
kV unter Spannung stehenden Teilen)
m
bis 1 0,5
tiber 1 bis 30 1,5
tiber 30 bis 110 2,0
tiber 110 bis 220 3,0
tiber 220 bis 380 4,0

Tabelle 3: Schutzabstdnde bei bestimmten elektrotechnischen Arbeiten, abhdngig von der Nennspan-
nung in der Ndhe aktiver Teile

Die Schutzabstande nach Tabelle 3 gelten fiir die folgenden Tatigkeiten, wenn diese von Elek-
trofachkraften oder von elektrotechnisch unterwiesenen Personen oder unter deren Aufsicht-
filhrung ausgefiihrt werden:

e Bewegen von Leitern und sperrigen Gegenstdanden in der Ndhe von Freileitungen,

¢ Hochziehen und Herablassen von Werkzeugen, Material und dergleichen, sofern Freileitun-
gen oder Leitungen in Freiluftanlagen unterhalb einer Arbeitsstelle unter Spannung bleiben
missen,

o Arbeiten an einem Stromkreis von Freileitungen, wenn mehrere Stromkreise (Systeme) mit
Nennspannungen iiber 1kV auf einem gemeinsamen Gestdnge liegen,

e Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten an Masten, Portalen und dergleichen von Freileitun-
gen unter besonderen in den elektrotechnischen Regeln beschriebenen Voraussetzungen,

e Arbeiten an Freiluftanlagen.

17



|\ DGUV Vorschrift 3

Aufsichtfiihrung ist die stindige Uberwachung der gebotenen Sicherheitsmanahmen bei der
Durchfiihrung der Arbeiten an der Arbeitsstelle. Der Aufsichtfiihrende darf dabei nur Arbeiten
ausfiihren, die ihn in der Aufsichtfiihrung nicht beeintrachtigen.

Bei der Bemessung der Abdeckung oder Abschrankung oder des Abstandes ist besonders zu
beriicksichtigen, dass Beschiftigte auch durch unbeabsichtigte und unbewusste Bewegungen,
die z. B.von

e derArtderArbeit,

e dem zur Verfiigung stehenden Bewegungsbereich,
e dem Standort,

¢ den benutzten Werkzeugen,

e den Hilfsmitteln und Materialien

abhéangig sind, oder

durch unkontrollierte Bewegungen von Werkzeugen, Hilfsmitteln, Materialien und Abfallstiicken,
z.B. durch

e Abrutschen,
e Herabfallen,
e Wegschnellen,
e Anstoflen

bei Nennspannungen bis 1000 V unter Spannung stehende aktive Teile nicht beriihren bzw. bei
Nennspannungen {iber 1kV die Grenze der Gefahrenzone nach Tabelle 2 nicht erreichen kon-
nen.

Bei nicht elektrotechnischen Arbeiten, z. B. bei Bau-, Montage-, Transport-, Anstrich- und Aus-
besserungsarbeiten, bei Geriistarbeiten, Arbeiten mit Hebezeugen, Baumaschinen, Férderge-
raten oder sonstigen Gerdten und Bauhilfsmitteln ist die Forderung hinsichtlich der zuldssigen
Anndherungen (Schutz durch Abstand) z. B. erfiillt, wenn die Schutzabstidnde nach Tabelle 4
nicht unterschritten werden.

In Ausnahmefallen diirfen die Schutzabstande nach Tabelle 4 auf die Abstande nach Tabelle 3
reduziert werden, wenn die Arbeiten unter Beaufsichtigung durch Elektrofachkrafte oder elek-
trotechnisch unterwiesene Personen des Betreibers der entsprechenden elektrischen Anlage
ausgefiihrt werden.

Beaufsichtigung erfordert die standige ausschlieBliche Durchfiihrung der Aufsicht. Daneben
diirfen keine weiteren Tatigkeiten durchgefiihrt werden.
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Netz-Nennspannung Schutzabstand
U, (Effektivwert) (Abstand in Luft von ungeschiitzten,
kv unter Spannung stehenden Teilen)
bis 1 1,0
tiber 1 bis 110 3,0
tiber 110 bis 220 4,0
tiber 220 bis 380 5,0

Tabelle 4: Schutzabstande bei nicht elektrotechnischen Arbeiten, abhadngig von der Nennspannung

Die Schutzabstdnde nach der Tabelle 4 miissen auch beim Ausschwingen von Lasten, Tragmit-
teln und Lastaufnahmemitteln eingehalten werden. Dabei muss auch ein Ausschwingen des
Leiterseiles beriicksichtigt werden.

§ 8 Zulassige Abweichungen

Von den Forderungen der §§ 6 und 7 darf abgewichen werden, wenn

1. durch die Art der Anlage eine Gefahrdung durch Kérperdurchstromung oder durch
Lichtbogenbildung ausgeschlossen ist

oder

2. aus zwingenden Griinden der spannungsfreie Zustand nicht hergestellt und sicher-
gestellt werden kann, soweit dabei

e durch die Art der bei diesen Arbeiten verwendeten Hilfsmittel oder Werkzeuge
eine Gefdhrdung durch Kérperdurchstromung oder durch Lichtbogenbildung aus-
geschlossen ist und

¢ der Unternehmer mit diesen Arbeiten nur Personen beauftragt, die fiir diese Ar-
beiten an unter Spannung stehenden aktiven Teilen fachlich geeignet sind und

¢ der Unternehmer weitere technische, organisatorische und persdnliche Sicher-
heitsmaBBnahmen festlegt und durchfiihrt, die einen ausreichenden Schutz gegen
eine Gefdhrdung durch Kérperdurchstromung oder durch Lichtbogenbildung si-
cherstellen.
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DAzu §8Nr. 1:

Eine Gefdhrdung durch Korperdurchstromung oder Lichtbogenbildung ist ausgeschlossen,
wenn

e derbeiderBerithrung durch den menschlichen Korper flieBende Strom oder die Energie an
der Arbeitsstelle unter den durch die elektrotechnischen Regeln festgelegten Grenzwerten
bleibt

oder

e die Spannung, die in den elektrotechnischen Regeln fiir die jeweilige Verwendungsart und
den Betriebsort als zuldssig angegebenen Grenzwerte fiir das Arbeiten an unter Spannung
stehenden Teilen nicht iberschreitet.

Soweit in elektrotechnischen Regeln keine Grenzwerte festgelegt sind, darf unter Spannung
gearbeitet werden, wenn

o derKurzschlussstrom an der Arbeitsstelle hochstens 3 mA bei Wechselstrom (Effektivwert)
oder 12 mA bei Gleichstrom betragt,

¢ die Energie an der Arbeitsstelle nicht mehr als 350 m] betragt,

e durch Isolierung des Standortes oder der aktiven Teile oder durch Potenzialausgleich eine
Potenzialliberbriickung verhindert ist,

e die Beriihrungsspannung weniger als AC50 V oder DC 120V betrdgt
oder

¢ beidenverwendeten Priifeinrichtungen die in den vergleichbaren elektrotechnischen Regeln
festgelegten Werte fiir den Ableitstrom nicht Giberschritten werden.

DA zu § 8 Nr. 2:

Zwingende Griinde konnen vorliegen, wenn durch Wegfall der Spannung

¢ eine Gefdhrdung von Leben und Gesundheit von Personen zu befiirchten ist,
e in Betrieben ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstehen wiirde,

e beiArbeiten in Netzen der Stromversorgung, besonders beim Herstellen von Anschliissen,
Umschalten von Leitungen oder beim Auswechseln von Zdhlern, Rundsteuerempfangern
oder Schaltuhren die Stromversorgung unterbrochen wiirde,

¢ bei Arbeiten an oder in der Ndahe von Fahrleitungen der Bahnbetrieb behindert oder unter-
brochen wiirde,
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¢ Fernmeldeanlagen einschliefilich Informations-Verarbeitungsanlagen oder wesentliche Tei-
le davon wegen Arbeiten an der Stromversorgung stillgesetzt werden miissten und dadurch
Gefahr fiir Leben und Gesundheit von Personen hervorgerufen werden kénnte

oder

e Stdrungen in Verkehrssignalanlagen hervorgerufen werden, die zu einer Gefahr fiir Leben
und Gesundheit von Personen sowie Schdden an Sachwerten fiihren konnten.

Beim Arbeiten unter Spannung besteht eine erhohte Gefahr der Kérperdurchstromung und der
Lichtbogenbildung. Dieses erfordert besondere technische und organisatorische Manahmen.
Das verbleibende Risiko (Eintrittswahrscheinlichkeit und Verletzungsschwere, siehe DIN EN ISO
12100-1) muss damit auf ein zuldssiges Maf3 reduziert werden. Dies wird erreicht, wenn die
nachfolgenden Anforderungen erfiillt und die elektrotechnischen Regeln eingehalten wer-
den.

Sollen Arbeiten unter Spannung durchgefiihrt werden, ist vom Unternehmer schriftlich fiir jede
dervorgesehenen Arbeiten festzulegen, welche Griinde als zwingend angesehen werden. Hier-
bei miissen das jeweilige gewdhlte Arbeitsverfahren, die Haufigkeit der Arbeiten und die Qua-
lifikation der mit der Durchflihrung der Arbeiten betrauten Personen beriicksichtigt werden. Fiir
die Durchfiihrung der Arbeiten ist eine Arbeitsanweisung zu erstellen, und geeignete Schutz-
und Hilfsmittel fiir das Arbeiten unter Spannung sind zur Verfiigung zu stellen.

Beim Herausnehmen und Einsetzen von unter Spannung stehenden Sicherungseinsdtzen des
NH-Systems ohne Beriihrungsschutz und ohne Lastschalteigenschaften wird eine Gefahrdung
durch Korperdurchstromung und durch Lichtbogen weitgehend ausgeschlossen, wenn NH-Si-
cherungsaufsteckgriffe mit fest angebrachter Stulpe verwendet werden sowie Gesichtsschutz
(Schutzschirm) getragen wird.

N\

1000 VAC

Isolierte Werkzeuge und isolierende Hilfsmittel zum Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teilen sind geeignet, wenn sie mit dem Symbol des Isolators oder mit einem Doppeldreieck und
der zugeordneten Spannungs- oder Spannungsbereichsangabe oder der Klasse gekennzeich-
net sind.
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Die Forderungen hinsichtlich der fachlichen Eignung fiir Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teilen sind z. B. erfiillt, wenn die Festlegungen in Tabelle 5 beachtet werden und eine Ausbil-
dung fiir die unter Spannung durchzufiihrenden Arbeiten erfolgt ist. Die Kenntnisse und Fertig-
keiten miissen in regelmaBigen Abstanden (ca. 1Jahr) iberpriift werden und, wenn erforderlich,
muss die Ausbildung wiederholt oder ergdnzt werden.

Im Rahmen der organisatorischen SicherheitsmaBnahmen sollen die Arbeiten von einerin der
Ersten Hilfe ausgebildeten und mindestens elektrotechnisch unterwiesenen Person tiberwacht
werden (siehe § 26 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsatze der Pravention“[BGV A1]).

Die SicherheitsmaBnahmen sind fiir den Einzelfall oder fiir bestimmte, regelmaRig wiederkeh-
rende Fille schriftlich festzulegen. Dabei sind die Festlegungen in den elektrotechnischen Re-
geln zu beachten.

T S A K

BisAC 50V Alle Arbeiten, soweit eine Gefdhrdung, z. B. durch
bisDC 120V Lichtbogenbildung, ausgeschlossen ist
UberAC 50V 1. Heranfiihren von Priif-, Mess- und Justiereinrich- X X
tiberDC 120V tungen, z. B. Spannungspriifer, von Werkzeugen
zum Bewegen leichtgangiger Teile, von Betati-
gungsstangen
2. Heranfiihren von Werkzeugen und Hilfsmitteln X X

zum Reinigen sowie das Anbringen von geeig-
neten Abdeckungen und Abschrankungen

3. Herausnehmen und Einsetzen von nicht gegen X X
direktes Beriihren geschiitzten Sicherungsein-
sdtzen mit geeigneten Hilfsmitteln, wenn dies
gefahrlos moglich ist

4. Anspritzen von unter Spannung stehenden X X
Teilen bei der Brandbek@mpfung oder zum
Reinigen

5. Arbeiten an Akkumulatoren und Photovoltaik- X X
anlagen unter Beachtung geeigneter Vorsichts-
mafinahmen

6. Arbeiten in Priifanlagen und Laboratorien unter X X
Beachtung geeigneter Vorsichtsmanahmen,
wenn es die Arbeitsbedingungen erfordern
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Nennspannung Arbeiten EF* EUP* L*

UberAC 50V 7. Abklopfen von Raureif mit isolierenden Stangen X X
iber DC 120V

8. Fehlereingrenzung in Hilfsstromkreisen X
(z. B. Signalverfolgung in Stromkreisen, Uber-
briickung von Teilstromkreisen) sowie Funkti-
onspriifung von Gerdten und Schaltungen

9. Sonstige Arbeiten, wenn

a) zwingende Griinde durch den Betreiber fest- X
gestellt wurden und

b) Weisungsbefugnis, Verantwortlichkeiten, X
Arbeitsmethoden und Arbeitsablauf (Arbeits-
anweisung) schriftlich fiir speziell ausgebil-
detes Personal festgelegt worden sind

Bei allen Neben- Alle Arbeiten, wenn die Stromkreise mit ausrei- X X X
spannungen chender Strom- und Energiebegrenzung versehen
sind und keine besonderen Gefdhrdungen (z. B.
wegen Explosionsgefahr) bestehen

Arbeiten zum Abwenden erheblicher Gefahren, X
z. B. fiir Leben und Gesundheit von Personen oder
Brand- und Explosionsgefahren

Arbeiten an Fernmeldeanlagen mit Fernspeisung, X X X
wenn Strom kleiner als AC 10 mA oder DC 30 mA

* Elektrofachkraft: EF
Elektrotechnisch unterwiesene Person: EUP
Elektrotechnischer Laie: L

Tabelle 5: Randbedingungen fiir das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen hinsichtlich der
Auswahl des Personals in Abhdngigkeit von der Nennspannung
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§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1Nr. 1Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) han-
delt, wer vorsétzlich oder fahrldassig den Vorschriften der

§3
§ 5 Abs. 1bis 3
§§6,7

zuwiderhandelt.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 01. April 1979%) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Unfall-
verhiitungsvorschrift ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (VBG 4) in der Fassung vom
01. Mai 1962 auf3er Kraft.

Genehmigung

Die vorstehende Unfallverhiitungsvorschrift ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel*
(VBG 4) wird genehmigt.

Bonn, den 11. Januar 1979

Az.: lllb 6-3816.0-(23)-3715.1
Der Bundesminister fiir Arbeit
und Sozialordnung

Im Auftrag

BMAS- (gez. Kliesch)

Siegel
Veroffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 60 vom 27. Mé&rz 1979
*) Zu diesem Zeitpunkt wurde diese Unfallverhiitungsvorschrift erstmals von einer Berufsgenossenschaft

in Kraft gesetzt.
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Genehmigung

Der vorstehende 1. Nachtrag zur Unfallverhiitungsvorschrift ,,Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel* (BGV A2) wird genehmigt.

Bonn, 2. Dezember 1996

Az.: lllb 2-34120-1-1(31)-34124-2
Das Bundesministerium fiir Arbeit
und Sozialordnung

Im Auftrag

BMAS- (gez. Streffer)

Siegel

Verdffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 233 vom 12. Dezember 1996.

Genehmigung

Die Inkraftsetzung der Unfallverhiitungsvorschriften [ ... ] ,,Elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel* (BGV A3) [ ...] zum 1. Januar 2010 wird genehmigt.

Bonn, 14. April 2010

Az.: Illc 1-34124-2/130
Das Bundesministerium fiir Arbeit

und Soziales
Im Auftrag
BMAS- (gez. Koll)
Siegel
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Anhang 1

Anpassung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
an elektrotechnische Regeln

Eine Anpassung an neu erschienene elektrotechnische Regeln ist nicht allein schon deshalb
erforderlich, weil in ihnen andere, weitergehende Anforderungen an neue elektrische Anlagen
und Betriebsmittel erhoben werden. Sie enthalten aber mitunter Bau- und Ausriistungsbestim-
mungen, die wegen besonderer Unfallgefahren oder auch eingetretener Unfélle neu in VDE-
Bestimmungen aufgenommen wurden. Eine Anpassung bestehender elektrischer Anlagen an
solche elektrotechnischen Regeln kann dann gefordert werden.

Wegen vermeidbarer besonderer Unfallgefahren werden die folgenden Anpassungen gefor-
dert:

1.

Realisierung des teilweisen Beriihrungsschutzes fiir Bedienvorgdange nach DIN EN 50274,
VDE 0660-514,

Sicherstellen des Schutzes beim Bedienen von Hochspannungsanlagen nach DIN VDE 0101,
5/89 Abschnitt 4.4,

Anpassung elektrischer Anlagen auf Baustellen an die BG-Information ,,Auswahl und Betrieb
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen*“ (BGI 608),

Sicherstellen des Zusatzschutzes in Priifanlagen nach DIN EN 50191; VDE 0104,

Kennzeichnung ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel gemaf der BG-Information
»Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Auswahl und Betrieb ortsveranderlicher
elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbereichen“ (BGI 600).

Insbesondere fiir die neuen Bundeslander gilt:

6.

10.
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Umstellen von Drehstromsteckvorrichtungen nach der alten Norm DIN 49450/451 (Flachsteck-
vorrichtung) auf das Rundsteckvorrichtungssystem nach DIN EN 60309-1; VDE 0623-1,

Anpassungvon Innenraumschaltanlagen ISA 2000 an die BG-Information ,,Sicherer Betrieb
von Niederspannungs-Innenraumschaltanlagen ISA 2000“ (BGI 755),

. Anpassungvon Schutz- und Hilfsmitteln, sofern an diese elektrotechnische Anforderungen

gestellt werden, an die elektrotechnischen Regeln,

. Trennung von Erdungsanlagen in elektrischen Verteilungsnetzen und Verbraucheranlagen

von Wasserrohrnetzen,

Ausriistung von Leuchtenvorfithrstanden mit Zusatzschutz nach DIN VDE 0100-559.
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Anhang 2

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen derin den Durchfiihrungsanweisungen aufgefiihrten Vor-
schriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel

2. Unfallverhiitungsvorschriften, Berufsgenossenschaftliche Regeln und Informa-
tionen fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie Berufsgenossenschaft-
liche Grundsdtze

Bezugsquelle: VBG

3. Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstrafle 6, 10787 Berlin

4.  EG-Richtlinien

Bezugsquelle: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 100534, 50445 Koln
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Anhang 3

Elektrotechnische Regeln

Fiir das Inverkehrbringen und fiir die erstmalige Bereitstellung von Arbeitsmitteln, das sind
Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden, sind die Rechts-
vorschriften anzuwenden, durch die die einschldgigen Gemeinschaftsrichtlinien auf der Grund-
lage des Artikels 95 des EG-Vertrages in deutsches Recht umgesetzt werden. Soweit diese
Rechtsvorschriften nicht zutreffen, gelten die sonstigen Rechtsvorschriften, die die Beschaf-
fenheit elektrischer Betriebsmittel regeln. Nach diesen Vorschriften sind bereits zahlreiche
Normen oder andere technische Spezifikationen als anerkannte Regeln der Technik oder zur
Beschreibung des Standes der Technik bezeichnet (siehe laufende Bekanntmachungen des
BMAS im Bundesanzeiger und Bundesarbeitsblatt).

Diese Normen und Spezifikationen haben auch fiir die Instandhaltung und Anderung elektri-
scher Betriebsmittel Bedeutung und sind in diesem Zusammenhang als ,,Elektrotechnische
Regeln“im Sinne der Unfallverhtitungsvorschrift ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV
A3) anzusehen.

Auf eine gesonderte Bezeichnung im Rahmen dieses Anhangs zu den Durchfiihrungsanweisun-
gen der Unfallverhiitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) wird
deshalb verzichtet.

Die Berufsgenossenschaft verweist in Ausfiillung von § 2 Abs. 2 Satz 1 der Unfallverhiitungs-
vorschrift ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) vom 1. April 1979

1. aufdie einschlagigen Bekanntmachungen nach den o. g. Rechtsvorschriften im Bundesan-
zeiger und Bundesarbeitsblatt,

2. auffolgende VDE-Bestimmungen fiir den Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel:

* DINVDE 0105-100 ,,Betrieb von elektrischen Anlagen — Teil 100;
Allgemeine Festlegungen®,

e DIN EN50191; VDE 0104 ,,Errichten und Betreiben elektrischer Priifanlagen®,

* DINVDE 0800-1,Fernmeldetechnik; Allgemeine Begriffe, Anforderungen und Priifungen
fiir die Sicherheit der Anlagen und Gerdte*.
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Die angegebenen Fundstellen beziehen sich auf die §§ der Unfallverhiitungsvorschrift und ge-
gebenenfalls zugehorige Durchfithrungsanweisungen.

A

Abdecken DA 4; 6; DA 6;7; DA7
Abschranken 4; 6; DA 6;7; DA7
Abweichungen, zuldssige 8
Anderung 5; DA 5; Anhang 3
Aktive Teile elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel 6; 7; DA 7
Anndherungen DA 1; 7; DA 7
Arbeiten 1; 4; 6
— in der Ndhe aktiver Teile 6; DA 6; 7;
DA7
— nicht elektrotechnische 1; DA 1; DA 3;
DA7
— an aktiven Teilen 6; DA 6
Art
— derArbeit7; DA7
— derverwendeten Arbeitsmittel 7; 8
— derAnlage 8
Aufsicht 3; DA 3;5; DA5; DA6; DA7

B

Bedienen (in der Ndhe aktiver Teile) 6
Beriihren, direktes 4; DA 4; 6;7; DA7
Bertihrungsspannung 4; DA 4; DA 8
Betriebsart 4

Betriebsort 4; 6; 7; DA 8

D

Dokumentation DA 2

E

Einrichtungen, festangebrachte 4; DA 4

Elektrische Sicherheit 2

Elektrofachkraft 2; DA 2; 3; DA 3; DA 4; 5;
DAS5

Elektrotechnische Regeln 2; DA 2; 3; DA3; 4;

5; DA5; DA 6; DA 7; DA 8; Anhang 1
Energie 2; DA 8
Errichter 5; DA5

F

Fehler DA 2; 4; DA5; DA 8
Fernmeldetechnik 2; DA 8
Forderungen 8; DA 8
Frequenz 4; 6

Fristen 5; DA 5

G

Gefdhrdung 4; 8; DA 8

Gefahr, dringende 3

Handhabungen 4

Hersteller 5; DA 5

Hilfsmittel 2; DA 4; DA5; DA 7; 8; DA 8;
Anhang1

Inbetriebnahme DA 2; 5; DA 5
Informationstechnik 2
Instandsetzung DA 3; 5; DA5
Isolierung 4; DA 8

29



& DGUV Vorschrift 3

K

Korperdurchstromung 4; 8; DA 8

L

Leitung 3; DA3; 5
Lichtbogenbildung 4; 8; DA 8

M

Mangel an elektrischen Anlagen 3; DA 3; 5;
DA5
MaBnahmen 4; DA 4; DA5; DA 6;7; 8; DAS

P

Persdnliche Schutzausriistung DA 5
Prifbuch 5
Priifungen 5; DA 5

R

Regeln, elektrotechnische 2; DA 2; 3; DA 3;
4;5; DA5; DA 6; DA 7; DA 8; Anhang 1

S

Schutz
— bei indirektem Beriihren 4
— gegen direktes Beriihren 4
— gegen Korperdurchstromung und Licht-
bogenbildung 8
Schutzmittel 2
Sicherheit, elektrische 2
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Sicherheitsanforderungen 4

SicherheitsmaBnahmen DA 3; DA 6; DA 7; 8;
DA S8

Spannung DA 2; DA 3; 4; DA 4; DA'5; 6; DA 6;
7;DA7;8;DAS8

T
Teile, aktive 4; 6; DA 6;7; DA7; 8; DA 8

U

Umgebungseinfliisse 4; DA 4; DA 5
Unternehmer DA 2; 3; 4; 5; DA 5; 8; DA S

\Y

VDE-Bestimmungen 2; Anhang 1; Anhang 3
Verwendungsart 4; 6; DA 8

w

Werkzeuge DA 5; DA 7; 8; DA 8; Anhang 3
Wiederinbetriebnahme 5

y4

Zeitabstdnde, bestimmte 5

Zustand

mangelhafter 3

— ordnungsgemafier 5; DA 5

— sicherer4; DA 4
spannungsfreier 4; 6; DA 6;7; 8



DGUV Vorschrift 3 &

31



& DGUV Vorschrift 3

32






VBG - lhre gesetzliche Unfallversicherung

Massaquoipassage 1
22305 Hamburg
www.vbg.de

VBG-Artikelnummer: 32-05-5513-2
Druck: 2017 01/ Auflage 5.000

VBG - lhre gesetzliche Unfallversicherung

Die VBG ist eine gesetzliche Unfallversicherung mit rund 36 Millionen Versicherungsverhalt
nissen in Deutschland. Versicherte der VBG sind Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, frei-
willig versicherte Unternehmerinnen und Unternehmer, biirgerschaftlich Engagierte und viele
mehr. Zur VBG zdhlen iiber eine Million Unternehmen aus mehrals 100 Branchen — vom Archi-
tekturbiiro bis zum Zeitarbeitsunternehmen.

DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3)



http:www.vbg.de

	Titelseite
	Inhaltsverzeichnis
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Begriffe
	§ 3 Grundsätze
	§ 4 Grundsätze beim Fehlen elektrotechnischer Regeln
	§ 5 Prüfungen
	§ 6 Arbeiten an aktiven Teilen
	§ 7 Arbeiten in der Nähe aktiver Teile
	§ 8 Zulässige Abweichungen
	§ 9 Ordnungswidrigkeiten
	§ 10 Inkrafttreten
	Anhang 1
	Anhang 2
	Anhang 3
	Stichwortverzeichnis

